
Fazit: Die vorgeschlagenen und nunmehr von den Regie-
rungsfraktionen vereinbarten Änderungen bringen im Inte-
resse der Kinder mehr Verteilungsgerechtigkeit im Mangel-
fall und führen zu mehr Eigenverantwortung der Ehegatten
nach der Ehe. Das Unterhaltsrecht muss in besonderem Maße
dem Einzelfall gerecht werden und ein über Jahre gewachse-

nes Vertrauen in die nacheheliche Solidarität schützen. Die
neuen Vorschriften gelten zwar grundsätzlich auch für „Alt-
fälle“, dies allerdings nur, wenn es den Betroffenen unter
Berücksichtigung ihres Vertrauens in die einmal getroffene
Regelung zumutbar ist.

Bundesgerichtshof: Sorgerechtsentzug bei Verletzung der
Schulpflicht

Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs vom 16.11.2007 (Nr. 175/2007)

Der u.a. für Familienrecht zuständige XII. Zivilsenat hatte
sich in zwei Fällen mit der Frage zu befassen, welche sor-
gerechtlichen Konsequenzen sich für Eltern ergeben, die ihre
Kinder aus Glaubensgründen der allgemeinen Schulpflicht
entziehen.
In beiden Fällen waren die Eltern Mitglieder einer christlichen
Glaubensgemeinschaft und – zusammen mit anderen Mitglie-
dern dieser Gemeinschaft – als Spätaussiedler nach Deutsch-
land gekommen. Sie hatten der öffentlichen Grundschule mit-
geteilt, dass sie künftig zwei jüngere ihrer mehreren Kinder zu
Hause unterrichten würden, da deren Erziehung und Bildung
in der öffentlichen Grundschule mit ihren Glaubensüberzeu-
gungen nicht vereinbar seien. Weder Gespräche mit Schullei-
tung, Bezirksregierung und Integrationsbeauftragtem noch die
Verhängung eines Bußgeldes führten dazu, dass die Eltern ihre
Kinder zum Schulunterricht brachten; ein Zwangsgeldverfah-
ren wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Daraufhin entzog
das Familiengericht den Eltern im Wege der einstweiligen
Anordnung die elterliche Sorge in Schulangelegenheiten so-
wie das Aufenthaltsbestimmungsrecht für diese Kinder und
bestellte die zuständige Stadt P. (Jugendamt) zu deren Pfleger.
Mit dessen Einwilligung verbrachten die Eltern die Kinder
daraufhin in ein Dorf in Österreich; die Eltern und die Familie
behielten ihren Wohnsitz in Deutschland bei. Der Pfleger
erwirkte in der Folgezeit nach österreichischem Recht die
Gestattung, dass die Mutter den Kindern Hausunterricht ertei-
len dürfe. Seither werden die Kinder dort von ihrer pädago-
gisch nicht vorgebildeten Mutter unterrichtet. Im Hauptsache-
verfahren bestätigte das Familiengericht seine zuvor
getroffene Regelung. Die von den Eltern hiergegen eingelegte
Beschwerde wies das Oberlandesgericht zurück. Die zugelas-
sene Rechtsbeschwerde hatte nur zu einem geringen Teil
Erfolg.
Im Hinblick auf den Wohnsitz der Eltern in Deutschland hat
der Bundesgerichtshof die internationale Zuständigkeit der

deutschen Gerichte ebenso bejaht wie die Frage, ob die
Kinder weiterhin der deutschen Schulpflicht unterliegen.
In der Sache hat der Bundesgerichtshof die – auf Ausführun-
gen des Bundesverfassungsgerichts gestützte – Auffassung
der Vorinstanzen bestätigt, dass der Besuch der staatlichen
Grundschule dem legitimen Ziel der Durchsetzung des staat-
lichen Erziehungsauftrags diene. Die Allgemeinheit habe ein
berechtigtes Interesse daran, der Entstehung von religiös
oder weltanschaulich geprägten „Parallelgesellschaften“ ent-
gegenzuwirken und Minderheiten auf diesem Gebiet zu
integrieren. Integration setze dabei auch voraus, dass reli-
giöse oder weltanschauliche Minderheiten sich nicht selbst
abgrenzten und sich einem Dialog mit Andersdenkenden und
-gläubigen nicht verschlössen. Dies im Sinne gelebter Tole-
ranz einzuüben und zu praktizieren sei eine wichtige Auf-
gabe der Grundschule.
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs stellt sich die be-
harrliche Weigerung der Eltern, ihre Kinder der öffentlichen
Grundschule oder einer anerkannten Ersatzschule zuzuführen,
deshalb als Missbrauch der elterlichen Sorge dar. Eltern sind
auch dann nicht berechtigt, ihre Kinder der Schulpflicht zu
entziehen, wenn einzelne Lehrinhalte oder -methoden der
Schule ihren Glaubensüberzeugungen entgegenstehen. Dies
gilt jedenfalls so lange, als der Staat seinem Erziehungsauf-
trag i.S.d. Grundgesetzes verantwortungsvoll nachkommt.
Gegenteiliges sei hier nicht der Fall. Der teilweise Entzug
der elterlichen Sorge und die Anordnung der Pflegschaft seien
im Grundsatz geeignet und auch verhältnismäßig, dem Miss-
brauch der elterlichen Sorge entgegenzuwirken. Insoweit hat
der Bundesgerichtshof die Rechtsbeschwerde der Eltern des-
halb als unbegründet zurückgewiesen.
Beanstandet hat der Bundesgerichtshof allerdings in beiden
Fällen die Bestellung der Stadt P. (Jugendamt) zum Pfleger
für die Kinder. Denn dieser Pfleger habe sich offenkundig als
in diesen Fällen ungeeignet erwiesen, den Gefahren für das

289

FF 8/2007 FF aktuell

0



Kindeswohl effektiv zu begegnen. Der Pfleger habe erst die
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Kinder nach
Österreich umgemeldet worden seien; sodann habe er die
Möglichkeit, die Kinder in Österreich dem Hausunterricht
zuzuführen, durch eine entsprechende Antragstellung bei den
österreichischen Behörden selbst eröffnet. Damit sei der Er-
folg eingetreten, den die Eltern von vornherein erstrebt hätten,
nämlich die häusliche Unterrichtung der Kinder durch ihre
pädagogisch nicht vorgebildete Mutter – dies allerdings nicht
in Deutschland, sondern in Österreich. Es sei nicht ersichtlich,
dass die vom Familiengericht – nunmehr im Hauptsachever-
fahren – verfügte Übertragung des Sorgerechts in Schulange-
legenheiten sowie des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf die

Stadt P. (Jugendamt) an der von der Stadt als Pfleger selbst
herbeigeführten Situation etwas ändere. Der Bundesgerichts-
hof hat deshalb die Bestellung der Stadt als Pfleger aufgeho-
ben und die Sache insoweit an das Oberlandesgericht zurück-
verwiesen, damit dieses durch die Auswahl eines geeigneten
Pflegers oder durch gerichtliche Weisungen sicherstelle, dass
die Kinder ihrer Schulpflicht nachkommen.
Beschl. v. 11.9.2007 – XII ZB 41/07 –
AG Paderborn – 8 F 810/05 – Entscheidung vom 7.3.2006
OLG Hamm – 6 UF 53/06 – Entscheidung vom 20.2.2007
und – XII ZB 42/07 –
AG Paderborn – 8 F 811/05 – Entscheidung vom 7.3.2006
OLG Hamm – 6 UF 51/06 – Entscheidung vom 20.2.2007

Glosse

Frau Pauli und das Ehegatten-Leasing

Wie ein Donnerhall gingen die Vorschläge von Frau Pauli,
einer Landrätin aus Fürth/Bayern, zur Befristung der Ehe-
dauer durch die Presse und vor allem die CSU.
Der Vorschlag, die Ehedauer auf sieben Jahre zu befristen und
anschließend die Fortsetzung der Ehe von einer ausdrück-
lichen Bestätigung durch beide Ehegatten abhängig zu ma-
chen, ist revolutionär, auch wenn Frau Pauli sich hierzu der
satirischen Vorlage eines bekannten fränkischen Kabarettis-
ten bedient hat. An die Einführung eines solchen Ehegatten-
Leasings hatte bisher nämlich niemand gedacht („rent a hus-
band“).
Leider muss man Frau Pauli vorwerfen, dass sie ihre Vor-
schläge nicht konsequent zu Ende gedacht hat:
Warum gerade die biblische Zahl sieben? Im Zeitalter der
Freiheit der Lebensformen sollten die werdenden Eheleute
die Möglichkeit haben, beim Standesamt zwischen verschie-
denen Laufzeiten zu wählen. Entsprechende Formblätter
zum Ankreuzen wären rasch entworfen. Frau Paulis Ehemo-
dell unterscheidet sich nur marginal vom Leasingvertrag,
wenn man mal das spezielle Problem der Übernahme zum
Restwert ausklammert. Beim Leasing des Lieblings-PKWs
kann sich der Kunde ja schließlich auch individuelle Ver-
tragslaufzeiten aussuchen. Eine Mindestlaufzeit müsste aber
schon sein. Sie sollte länger sein als die Probezeit im Ar-
beitsverhältnis, sagen wir mal ein Jahr. Um vorzubeugen,
dass besonders Mutige sich dazu hinreißen lassen könnten,
„lebenslang“ anzukreuzen, wäre an eine Laufzeit-Ober-

grenze von fünf Jahren mit einer einmaligen Verlängerungs-
option auf weitere fünf Jahre zu denken. Jedes Leasing hat
einmal ein Ende. Das würde als erfreulicher Nebeneffekt
außerdem den Heiratsmarkt beleben.
Es bedarf auch eines gewissen Schutzes des Ehegatten davor,
vom anderen Ehegatten bei der Abgabe der Verlängerungs-
erklärung zum Ablauf der Leasingzeit überrumpelt zu wer-
den. Hier könnte es sich anbieten, die Vorschriften über den
Widerruf bei Haustürgeschäften entsprechend anzuwenden.
Eine abrupte Beendigung der Ehe mit Fristablauf könnte in
dem einen oder anderen Fall auch erhebliche soziale Härten
mit sich bringen. Eine Anleihe aus dem Mietrecht schafft
hier Abhilfe. Zu denken ist an eine entsprechende Anwen-
dung des Widerspruchsrechts aus § 574 BGB, wenn die
Beendigung der Ehe zum Stichtag für einen Ehegatten, seine
Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts
eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der
berechtigten Interessen des anderen Ehegatten nicht zu
rechtfertigen ist. Auch eine direkte Anwendung des § 574
Abs. 2 BGB könnte zur Lösung der dann anstehenden Pro-
bleme hilfreich sein. Danach liegt eine Härte, die zum
Widerspruch berechtigt, nämlich auch vor, wenn angemes-
sener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht
beschafft werden kann.
So mancher Ehegatte vergisst bekanntlich seinen Hochzeits-
tag. Es dürfte daher zu erwarten sein, dass auch der Stichtag
der Akklamation bei so manchem in Vergessenheit geraten
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